
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/3/19 2001/10/0215
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

80/02 Forstrecht

Norm

AVG §8;

ForstG 1975 §19 Abs5 litd;

ForstG 1975 §5 Abs1;

Rechtssatz

Nach §§ 5 Abs 1 zweiter Satz iVm 19 Abs 5 lit d ForstG kommt sowohl im Rodungs- als auch im

Waldfeststellungsverfahren dem Eigentümer eines an die Rodungs- oder Feststellungs9äche angrenzenden

Grundstückes nur Parteistellung zu, wenn es sich bei dem angrenzenden Grundstück um eine Waldfläche handelt.

Schlagworte

Fischerei Forstrecht
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